
CORONA-Maßnahmen in Kirche und Gottesdienst 

AB  7. Februar 21: GELOCKERTER Lockdown: 

GOTTESDIENSTE WIEDER FREI ZUGÄNGIG:  

- > FOLGENDE RAHMENBEDINGUNGEN sind einzuhalten: 

- Mindestabstand 2 Meter  - Desinfektion bei den Eingängen 

- Tragen einer FFP2 - Maske - Kein Volksgesang (Gesang bis 4 Pers.) 

- Keine Gruppenbildung vor und nach den Gottesdiensten! 

Taufen sind im kleinsten Kreis möglich! (Eigenverantwortung!) 

Trauungen müssen weiterhin aufgeschoben werden! 

Begräbnisse erlaubt – Maßnahmen wie bei übrigen Gottesdiensten        

– > In der Pfarrkirche sind ca. 150 Pers. - im Friedhof max. 50 Pers. erlaubt! 

Um gewissenhafte Einhaltung aller vorgegebenen Maßnahmen bittet Pfarrer Manfred Heiderer 


